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Bei vielen statistischen Untersuchungen hat sich die 
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik auf die 
ehrenamtliche und zum Teil auch entsprechend den 
konkreten Aufgaben bezahlte Mitarbeit der Be
völkerung, besonders ihres nicht berufstätigen Teils, 
zu stützen.

10. Es ist eine straffe, einheitliche und wissenschaftlich 
fundierte Leitung der Statistik in der Deutschen 
Demokratischen Republik durchzusetzen. Das 
schließt. die Verschmelzung und Rationalisierung 
der bisherigen Erfassungs- und Aufbereitungs
systeme von Rechnungswesen und Statistik zu 
einem einheitlich geleiteten, die gesamte Volkswirt
schaft umfassenden System der Erfassung und Auf
bereitung der zahlenmäßigen Angaben über die öko
nomischen Erscheinungen und Prozesse ein. Für die 
erforderliche schnelle Weiterentwicklung der Sta
tistik und für die Leitung und Gestaltung des ein
heitlichen Erfassungs- und Aufbereitungssystems 
ist die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik 
verantwortlich.

Sie untersteht unmittelbar dem Ministerrat und 
arbeitet auf Grund der Beschlüsse und Weisungen 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und des Ministerrates.

11. Für die Weiterentwicklung und Qualifizierung der 
Arbeiten der Kreis- und Bezirksstellen der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik entsprechend 
den nach Inhalt und Umfang gestiegenen Anforde
rungen der Büros für Industrie und Bauwesen 
sowie für Landwirtschaft der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und der wirtschaftsleiten
den Organe, besonders der Bezirkswirtschaftsräte 
und der für die örtliche Versorgungswirtschaft zu
ständigen Organe, ist eine Konzeption zu entwik- 
keln.

Dabei ist zu sichern, daß nicht in erster Linie zah
lenmäßige Zusammenstellungen, sondern auf die 
Schwerpunkte orientierende statistische Informa
tionen und Analysen zur Verfügung gestellt wer
den.

Im Vordergrund stehen dabei vor allem folgende 
Fragen:

— Entwicklung einer aussagekräftigen Statistik der 
Versorgungswirtschaft und kulturellen Betreuung 
der Bevölkerung, die den örtlichen Organen die 
erforderlichen Informationen über die Gebiete 
Handel und Versorgung, Dienstleistungen und 
Kultur uswv vermittelt.

— Durchsetzung der neuen Aufgaben auf dem Ge
biet Agrarstatistik, besonders hinsichtlich der 
Qualifizierung der Viehbewegungsbilanz, der Fut
termittelbilanz, der Analyse der ökonomischen

Ergebnisse sowie der Vereinheitlichung und Ver-4.
einfachung von Primärdokumentationen und 
Berichtswesen in den LPG.

— Qualifizierung der statistischen Informationen für 
den Bezirkswirtschaftsrat und vollverantwort
liche Übernahme der Abrechnung für diesen ne
ben der Sicherung des Informationsflusses für 
die zentralen Belange.

— Sicherung der erhöhten zentralen Anforderungen 
der Statistik, insbesondere durch aktive schöpfe
rische Mitarbeit an der Qualifizierung von Kenn
ziffernsystemen und Berichterstattungsprogram
men.

— Die Kreis- und Bezirksstellen der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik verwirklichen vor 
allem den Kontakt und die Zusammenarbeit mit 
den Betrieben, Institutionen und der Bevölke
rung.
Die Sicherung der Qualität des Urmaterials und 
der Termine erfordert, daß insbesondere die Mit
arbeiter der Kreisstellen der Staatlichen Zentral
verwaltung für Statistik den Betrieben und Insti
tutionen Anleitung und Hilfe bei der Verwirk
lichung der statistischen Aufgaben gewähren und 
andererseits sie zur Mitarbeit an statistischen 
Aufgaben gewinnen. Die Kreis- und Bezirksstel
len der Staatlichen Zentralverwaltung für Stati
stik müssen des weiteren garantieren, daß kurz
fristig auch außerhalb des bestehenden Berichts
wesens einmalige Informationen, insbesondere 
auf Grund repräsentativer Untersuchungen, er
arbeitet werden können.
Die Aufgaben der Kreisstellen der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik bei dem Infor
mationsfluß der Betriebe der volkseigenen zen
tralgeleiteten Industrie sind noch durch Experi
mente zu überprüfen.

12. Um die für die Planung und Leitung auf allen Ebe
nen benötigten statistischen Informationen und 
Zahlenmaterialien schnell und rationell zu erarbei
ten, ist ein einheitliches, straff geleitetes System 
der mengen-, zeit- und wertmäßigen Erfassung der 
ökonomischen Erscheinungen und Prozesse sowie 
der Aufbereitung und Fernübermittlung der ent
sprechenden Zahlenmaterialien zu schaffen, das für 
alle Betriebe und Institutionen gilt.

Es ist deshalb zu sichern, daß die Rechnungswesen 
der verschiedenen Bereiche und Zweige in den 
Grundfragen so vereinheitlicht werden, daß ver
gleichbare und zusammenfaßbare Angaben für alle 
volkswirtschaftlich wichtigen Erscheinungen erar
beitet werden. Dabei ist insbesondere auch der 
Nachweis aller Teile und Arten des Volksvermö
gens einheitlich zu gestalten. Durch die Schaffung 
des einheitlichen Erfassungs- und Aufbereitungs-


